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Niederschrift 21.30.GVE.  Gemeindevertretung 11. Legislaturperiode 

Datum: 04.02.2020 19:30 – 21:46 Uhr Schriftstücknummer:  078740 

Ort: Mehrzweckhalle Nieder-Gemünden  

Anwesend: 

Gemeindevertretung:  

Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter: L. Becker, A. Eckstein (ab 19:41 Uhr),  
K.-D. Jensen, W. Momberger, Dr. J. Müller, E. Reitz, T. Reitz, T. Schill, B. Harres 
R. Wagner 
 

 
Gemeindevorstand: 

Bürgermeister L. Bott, Erster Beigeordneter J. Schönfeld 
Die Beigeordneten P. Gabriel, S. Hild und K. Pitzer 
 

Entschuldigt: 

Gemeindevertretung: Die Gemeindevertreter/innen A. Bräuer, J. Lutz, I. Meyer, P. Schön, 
V. Krajewsky-Goralczyk 

Gemeindevorstand: N. Krieger 

Presse:  Alsfelder Allgemeine, Oberhessische Zeitung  

Sitzungsleitung: Vorsitzender der Gemeindevertretung Klaus-Dieter Jensen 

Schriftführung: Simone Schmuck 

Gäste:  Ca. 21 

 

Tagesordnung:   

Drucksachennr. TOP AZ: 

 Der Vorsitzende der Gemeindevertretung Klaus-Dieter Jensen eröffnet 
die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Er weist auf die Hygiene- 
und Abstandsregeln hin. Gemäß § 1a Abs. 1 Nr. 1 der derzeit gültigen 
Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung ist während 
des Aufenthaltes in dem Publikumsbereich aller öffentlich zugängli-
chen Gebäuden – auch während der Gemeindevertretersitzung - eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 

Zu Beginn der Sitzung sind 9 Gemeindevertreterinnen und Gemeinde-
vertreter anwesend.  

 

Einwände gegen die Form oder Frist der Ladung werden nicht erho-
ben. 

 

Da mehr als die Hälfte der Mitglieder der Gemeindevertretung anwe-
send sind und es keine Einwände gegen Form oder Frist der Ladung 
gibt, stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit fest. 

 

Gegen die Niederschrift über die 29. Gemeindevertretersitzung vom 
10.12.2020 ist innerhalb der Frist nach § 28 Abs. 4 der Geschäftsord-
nung kein Einwand erhoben worden. Der Vorsitzende stellt daher die 
Gültigkeit der Niederschrift der Sitzung fest. 
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Der Vorsitzende der Gemeindevertretung Klaus-Dieter Jensen weist 
darauf hin, dass TOP 9.1 und TOP 9.2 fälschlich so benannt wurden, 
obwohl sie verschiedene Themen behandeln. Da dies aber eindeutig 
erkennbar ist, wird die Benennung so belassen. 

 

Ab 19:41 Uhr sind 10 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 
anwesend. 

 

Zu Beginn der Sitzung findet eine Totenehrung statt. Verstorben sind 
der ehemalige Erste Beigeordnete Gerd Stumpf, der Ehrengemeinde-
vertreter Karl Lutz und der ehemalige Erste Beigeordnete Eckhard 
Kömpf. 

 

Der Gemeindevertretung liegen folgende Unterlagen vor: 

• Bericht aus der Arbeit des Gemeindevorstandes 

• Tischvorlage zu TOP 3 – Haushaltsberatungen 2021/2022 

• Niederschrift der gemeinsamen Sitzung AHF + ABU vom 

26.01.2021 

• Beantwortung der Anfrage TOP 10.1 

• Beantwortung der Anfrage TOP 10.2 

• Beantwortung der Anfrage TOP 10.3 

 

21.30.GVE.01. Bericht aus der Arbeit des Gemeindevorstandes 

 

Bürgermeister Bott berichtet aus der Arbeit des Gemeindevorstandes.  

 

025.20  

21.30.GVE.02. Dokumentation des FTTB-/FTTH-Konzeptes für die Gemeinde Ge-
münden (Felda) 

a) Ergänzende Erläuterungen des Gemeindevorstandes 

 

Bürgermeister Bott erläutert den Sachverhalt. 

 

b) Beratung und Beschlussfassung 

 

Es folgt eine Wortmeldung des Gemeindevertreters Tobias Reitz. 

 

Die Gemeindevertretung nimmt zustimmend Kenntnis vom Ergebnis 
des erstellten FTTB/FTTH-Masterplans der Fa. IK-T GmbH und der 
Verfahrensweise des Gemeindevorstandes. 

 

Dafür: 10 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 

Somit beschlossen. 

 

797.51:02  
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21.30.GVE.03. Doppelhaushalt 2021 und 2022 mit allen Anlagen 

a) Bericht aus dem Haupt- und Finanzausschuss 

Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschuss E. Reitz berichtet 
aus der Sitzung vom 19.01.2021 und erläutert die geänderten Ansätze 

 

 

b) Beratung und Beschlussfassung 

Es folgen Wortmeldungen der Gemeindevertreter L. Becker, T. Reitz, 
E. Reitz und W. Momberger. 

Die Gemeindevertretung beschließt: 
 

a. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Gemünden für die 
Haushaltsjahre 2021 und 2022 mit Anlagen nach § 97 Abs. 
2 HGO gemäß dem vorgelegten Entwurf inkl. der im Haupt- 
und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen. 

b. Das Investitionsprogramm der Gemeinde Gemünden für 
den Zeitraum 2021 bis 2025 nach § 101 Abs. 3 HGO ge-
mäß der Anlage (inkl. der im Haupt- und Finanzausschuss 
beschlossenen Änderungen) 

 

Dafür: 10 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 

Somit beschlossen. 

902.41:2021-2022 
 

21.30.GVE.04. Neubau / Erneuerung Trinkwasserleitungen OT Ehringshausen 
nach OT Rülfenrod und Neubau von zwei Druckerhöhungsanla-
gen  

Hier: Vorstellung der Trassenuntersuchung und Festlegung der 
Ausführungsvariante 

a) Bericht des Gemeindevorstandes 

Bürgermeister Bott erläutert den Sachverhalt. 

 

b) Beratung und Beschlussfassung 

Es folgen Wortmeldungen der Gemeindevertreter L. Becker,  
R. Wagner und W. Momberger  

 

Somit beschlossen. 
 

Die Gemeindevertretung beschließt den Neubau einer Trinkwasser-
verbindungsleitung zwischen den Ortsteilen Rülfenrod und Ehrings-
hausen mit zwei Druckerhöhungsanlagen. Zur Ausführung soll die 
Variante 3 (Trassenverlauf entlang der Bahnlinie mit einer Grund-
dienstbarkeit für das Grundstück Hauptstraße 1) kommen. 

 

Dafür: 10 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 

815.410:04/02 
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21.30.GVE.05. Bauleitplanung der Gemeinde Gemünden (Felda) in den Ortstei-
len Burg-/und Nieder-Gemünden 

Hier: Bebauungsplan „Vor dem Bienrodsberg“ – städtebaulicher 
Vertrag/Grunderwerb 

a) Bericht aus der gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanz- 
    ausschusses (federführender Ausschuss) sowie des 
    Ausschusses für Bauen, Planen, Landwirtschaft, Umwelt und 
    Forsten 

Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses E. Reitz berichtet 
aus der gemeinsamen Sitzung vom 26.01.2021. 

b) Beratung und Beschlussfassung 
 

Es folgen Wortmeldungen der Gemeindevertreter T. Reitz, L. Becker 
und R. Wagner. 
 

Die Gemeindevertretung beschließt, den Antrag der Fa. Geißler 
Infra GmbH vom 07.01.2021 zur Übernahme der Vorhabensträger-
schaft für das Baugebiet ‚Vor dem Bienrodskopf‘ anzunehmen. 

Dafür: 10 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 

Somit beschlossen. 

621.412:06  
 

21.30.GVE.06. Besetzung des Ortsgerichts Gemünden (Felda) III  
– Elpenrod / Hainbach / Otterbach 

Herr Bürgermeister Bott erläutert den Sachverhalt. 

Gemeindevertreter W. Momberger schlägt Herrn Patrick Berner für 
das Amt des Ortsgerichtsschöffen des Ortsgerichts Gemünden (Felda) 
III – Elpenrod, Hainbach, Otterbach vor. 

Einer ‚öffentlichen Wahl durch Handaufheben‘ wird widersprochen, so-
mit findet eine geheime Wahl statt. 

Für das Amt des Ortsgerichtsschöffen des Ortsgerichts Gemünden 
(Felda) III – Elpenrod, Hainbach, Otterbach wird der Bewerber Herr 
Patrick Berner gewählt. 

Dafür: 4 Dagegen: 5 Enthaltung: 1 

Somit abgelehnt.  
 
Weitere Vorschläge erfolgen auf Nachfrage des Vorsitzenden der Ge-
meindevertretung Klaus-Dieter Jensen nicht. 

084.16:III 
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21.30.GVE.07. Region Vogelsberg Touristik GmbH 
hier: Änderung des Gesellschaftervertrages zum 01.01.2021 

a) Bericht des Gemeindevorstandes 
 

Bürgermeister Bott erläutert den Sachverhalt. 

 

b) Beratung und Beschlussfassung 

1. Die Gemeindevertretung stimmt den unter Ziffer 2 beschrie-
benen Übernahmen und Übertragungen von Geschäftsan-
teilen seit dem 01.01.2020 zu und nimmt zur Kenntnis, dass 
der Vogelsbergkreis dadurch mit 52,72 % Mehrheitsgesell-
schafter der zukünftigen RVT GmbH sein wird. 

 

2. Die Gemeindevertretung beschließt nachträglich, der Ände-
rung des RVT-Gesellschaftsvertrages zum 01.01.2021 ge-
mäß dem vorgelegten Entwurf, der in der Gesellschafterver-
sammlung am 02.12.2020 mit der erforderlichen satzungs-
mäßigen Mehrheit beschlossen wurde, zuzustimmen. 
 

Dafür: 10 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 

Somit beschlossen. 

792.081  

21.30.GVE.08. Direktwahl Bürgermeister/in der Gemeinde Gemünden (Felda) 

Hier: Festlegung des Wahltages gemäß § 42 KWG 

a) Bericht des Gemeindevorstandes 

Bürgermeister Bott erläutert den Sachverhalt. 

 

b) Beratung und Beschlussfassung 

 

Die Gemeindevertretung beschließt folgende Termine für die anste-
hende Bürgermeisterwahl (Direktwahl): 

 

Direktwahl Bürgermeister/in  
gemeinsam mit der Bundes-
tagswahl 

Sonntag, den 26.09.2021 

Stichwahl Sonntag, den 17.10.2021 

 

 

Dafür: 10 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 

Somit beschlossen. 

 

062.35:06 
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21.30.GVE.9.1 Absehen von Kindergartengebühren, wenn der Kindergarten we-
gen Corona -Regelungen nicht in Anspruch genommen wird 

 

a) Begründung zum Antrag der UBL-Fraktion vom 18.01.2021 

 

Gemeindevertreter R. Wagner begründet den Antrag. 

 

b) Beratung und Beschlussfassung 

SPD-Fraktion und BGG-Fraktion beantragen im Beschluss den Wort-
laut ‚an einem Tag‘ durch ‚in einem kompletten Monat‘ zu ersetzen.  

Bürgermeister Bott beantragt, den Passus ‚an einem Tag‘ komplett zu 
streichen. 

Wortmeldung der Gemeindevertreterin A. Eckstein  

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung Klaus-Dieter Jensen legt die 
Reihenfolge der Abstimmung über die einzelnen Anträge fest. 

 

Antrag der UBL-Fraktion: 

Die Gemeindevertretung beschließt: 

 

Nimmt ein Kind ein Betreuungsangebot in der Tageseinrichtung an 
einem Tag nicht in Anspruch, für den aufgrund von Vorschriften zur 
Bekämpfung des Corona-Virus ein Betreuungsverbot bestand oder 
für den eine Beschränkung der Betreuung auf Fälle dringender Be-
treuungsnotwendigkeit geregelt ist, werden Kostenbeiträge nach 
dieser Satzung für diesen Zeitraum nicht erhoben; bereits im Vo-
raus gezahlte Kostenbeiträge werden erstattet. 

 

Dafür: 4 Dagegen: 6 Enthaltung: 0 

Somit abgelehnt. 

 

Antrag der SPD-Fraktion und der BGG-Fraktion: 

Die Gemeindevertretung beschließt: 

 

Nimmt ein Kind ein Betreuungsangebot in der Tageseinrichtung ei-
nen kompletten Monat nicht in Anspruch, für den aufgrund von Vor-
schriften zur Bekämpfung des Corona-Virus ein Betreuungsverbot 
bestand oder für den eine Beschränkung der Betreuung auf Fälle 
dringender Betreuungsnotwendigkeit geregelt ist, werden Kosten-
beiträge nach dieser Satzung für diesen Zeitraum nicht erhoben; 
bereits im Voraus gezahlte Kostenbeiträge werden erstattet. 

 

Dafür: 8 Dagegen: 1 Enthaltung: 1 

Somit beschlossen. 

Bürgermeister Bott zieht daraufhin seinen Antrag zurück.  

460.0175  
503.4 
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21.30.GVE.9.2 Gebrauch der gemeindlichen Straßen und Feldwege für den Auto-
bahnbau  

a) Begründung zum Antrag der UBL-Fraktion vom 18.01.2021 

Gemeindevertreter R. Wagner begründet den Antrag. 

Bürgermeister Bott erläutert dazu den Sachverhalt. 

 

b) Beratung und Beschlussfassung  

Es folgt ein weiterführender Antrag der BGG zum Wortlaut des Be-
schlusses. Im Satz ‚Der Gemeindevorstand wird beauftragt‘ soll das 
Wort ‚wiederholt‘ eingefügt werden 

Es folgen Wortmeldungen der Gemeindevertreter L. Becker, T, Reitz, 
R. Wagner und W. Momberger.  

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung Klaus-Dieter Jensen weist 
die Gemeindevertreter L. Becker und W. Momberger darauf hin, dass 
nach der Geschäftsordnung, nur zum TOP selbst gesprochen werden 
darf. Er werde W. Momberger Gelegenheit für eine persönliche Erklä-
rung vor Schließung der Tagesordnung geben, wenn er das wünsche. 
W. Momberger möchte eine solche persönliche Erklärung abgeben.  

 

Die Gemeindevertretung beschließt: 

 

Der Gemeindevorstand wird wiederholt beauftragt, gegen die nicht 
von der Widmung erfasste Nutzung der Gemeindestraßen und 
Feldwege im Zusammenhang mit dem Autobahnbau vorzugehen 
und für den Fall, dass eine Nutzung zugelassen werden muss, die 
Gemeinde durch vertragliche Regelungen mit den Nutzern schadlos 
zu stellen. 

Dafür: 9 Dagegen: 0 Enthaltung: 1 

Somit beschlossen. 

656.20  
656.01  

 

21.30.GVE.10.1 Sachstand zum Wegzug von Unternehmen aus Gemünden 
Anfrage der BGG-Fraktion vom 14.01.2021 

1. Welche Schritte von Seiten des Gemeindevorstandes wurden 
unternommen, die Unternehmen in Gemünden zu halten? 

Dem Gemeindevorstand ist hierzu nichts bekannt. 

2. Was waren die Gründe des Wegzuges aus Sicht des Gemein-
devorstandes? 

Dem Gemeindevorstand ist hierzu nichts bekannt. 

 

1. Zusatzfrage von Gemeindevertreter T. Reitz – Ist bei den Unter-
nehmen nachgefragt worden? 

Dem Gemeindevorstand ist zu dem Sachverhalt nichts bekannt. 

2. Zusatzfrage von Gemeindevertreter T. Reitz – Ist den zukünftig 
geplant, bei Wegzug von Unternehmen nach den Gründen zu fra-
gen? 

Wenn der Gemeindevorstand davon Kenntnis erhalten sollte. 

 

120.11  
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21.30.GVE.10.2 Sachstand zum Abriss des Bahnhofsgebäude (Empfangsgebäude 
Bahnhof Burg-/ und Nieder-Gemünden) und des Wohnhauses in 
der Rathausgasse 2 
Anfrage der BGG-Fraktion vom 14.01.2021 

1.  Wie ist der Sachstand zu den Angelegenheiten? 

Abriss:  
Bahnhofsgebäude/Güterschuppen Burg-/ und Nieder-Gemünden 

Entwidmungsantrag gestellt, Entbehrlichkeitsprüfung läuft. 

 

Abriss: Rathausgasse 2  

Konzept für Freiflächengestaltung nach Gebäudeabriss erforderlich, 
Planskizze hat dem Gemeindevorstand bereits vorgelegen.  

Da die Leader-Förderungsperiode nach Mitteilung von Herrn Schaum-
berg von der Vogelsberg Consult GmbH i. L. aufgrund der Corona-
Pandemie bis Ende 2021 verlängert wurde, soll noch ein entsprechen-
der Förderantrag für diese Maßnahme auf den Weg gebracht werden.  

 

2.  Wie ist die weitere konkrete Vorgehensweise?  

Nach Bewilligung der Förderung – Gebäudeabriss mit anschließender 
Freiflächengestaltung. 

 

3.  Bis wann werden die jeweiligen Abrissarbeiten nach heutiger 
Einschätzung erledigt sein? 

Derzeit nicht absehbar. 

 

4.  Welche Beschlüsse fehlen ggf. von der Gemeindevertretung 
noch? 

Derzeit keine. 

 

1. Zusatzfrage von Gemeindevertreter T. Reitz – Welche Maßnah-
men werden ergriffen, um in dieser Angelegenheit zeitlich im 
Rahmen zu bleiben? 

Zum 01.02.2021 wurde eine Vollzeitstelle in der Bauverwaltung be-
setzt. 

 

797.1111:01 
602.11:Bahnhof-
straße/11/60 
602.11:Rathaus-
gasse/02/60 

 

21.30.GVE.10.3 Sachstand zu dem geplanten Lärmschutz entlang der A5 in der 
Gemarkung Nieder-Gemünden, zur Benennung des Autobahn-
dreiecks A49/A5 zum „Gemündener Dreieck“ (GVE-Sitzung 
22.10.2020) und zu der Stellungnahme zur A49 im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens (GVE-Sitzung 24.05.2007) 
Anfrage der BGG-Fraktion vom 14.01.2021 

1. Wie ist der Sachstand zu den Angelegenheiten? 

Die Fa. Strabag wird am 10.02.2021 auf Einladung und in Abstimmung 
mit der Gemeinde eine Informationsveranstaltung mit den Anliegern 
der Grundstücke, die für eine mögliche Verwallung als Sichtschutz 
entlang der A 5 in Frage kommen, durchführen. Diese Information 
durch die Fa. Strabag welche Möglichkeiten einer Verwallung als 
Sichtschutz (was dann ein de-facto Lärmschutz wäre) sollte im Rah-
men der für den 04.11.2020 geplante Bürgerversammlung – die pan-
demiebedingt bis auf Weiteres verschoben wurde – gegeben werden.  

651.112:02 
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Im Übrigen bemüht sich die Gemeinde schon seit Jahren erfolglos um 
diese Thematik. Die gesetzlichen Regelungen würden einen aktiven 
Lärmschutz – wenn die bestehenden Grenzwerte im BimSchG nicht 
verändert werden - erst bei einem jeweils 3-spurigen Ausbau der BAB 
A 5 in diesem Bereich ermöglichen (dann natürlich jeweils im Rahmen 
der bereitzustellenden Haushaltsmittel des Bundes). Siehe hierzu 
auch Planfeststellungsverfahren A 5 – mit überbreitem Standstreifen-
ausbau. Die Gemeinde hat hier keine aktiven Einwirkungsmöglichkei-
ten. Die Gemeinde hat auch nicht die Funktion eines Trägers öffentli-
cher Belange, dessen fachliche Einwendungen im Rahmen eines sol-
chen Verfahrens abgearbeitet werden, sondern wird in erster Linie un-
ter eigentumsrechtlichen Aspekten gehört. 
 

2. Was wurde bisher im Detail unternommen? 

Unter Berücksichtigungen der Ausführungen zu 1 hat der Gemeinde-
vorstand entschieden, gegen die Verfügung der Flurneuordnungsbe-
hörde über die vorläufige Besitzeinweisung der gemeindlichen Flurstü-
cke im Bereich der Baumaßnahme A 49 keinen Widerspruch einzule-
gen. Über diesen Sachverhalt wurde die Gemeindevertretung über 
den Bericht aus der Arbeit des Gemeindevorstandes in der Sitzung 
der Gemeindevertretung am 22.10.2020 unterrichtet. 
 

3. Wie ist die weitere konkrete Vorgehensweise? 

Siehe Antwort zu 1 und 2. 

 

4. Wie bewertet der Gemeindevorstand das Schreiben Al Wazirs? 

Die Bewertung eines ministeriellen Schreibens an eine Privatperson 
steht dem Gemeindevorstand nicht zu. 
 

1. Zusatzfrage von Gemeindevertreter T. Reitz – Welche rechtli-
chen Schritte plant die Gemeinde Gemünden (Felda) um dagegen 
vorzugehen? 

Antwort Bürgermeister Bott: Die Gemeinde hat hier keine aktiven Ein-
wirkungsmöglichkeiten. Die Gemeinde hat auch nicht die Funktion ei-
nes Trägers öffentlicher Belange und somit hat sie auch keine rechtli-
chen Ansprüche, um dagegen vorzugehen. 

 

2. Zusatzfrage von Gemeindevertreter T. Reitz – Was hindert die 
Gemeinde Gemünden (Felda), das Schreiben Al Wazirs auf die 
gemeindeeigene Homepage zu setzen? 

Bürgermeister Bott sieht hier keinen Grund zur Veranlassung. 

 Vor Schließung der Tagesordnung erhält der Gemeindevertreter Wal-
ter Momberger Gelegenheit für eine persönliche Erklärung. 

 

 

Für das Protokoll 

 

 

 

Klaus-Dieter Jensen 
Vorsitzender der Gemeindevertretung   
  

 Simone Schmuck 
Schriftführerin 
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Verteiler Datum 

Gemeindevorstand  

Gemeindevertretung  

Veröffentlichung Ohmtal-Bote  

Veröffentlichung Homepage  

Erfassung des Sitzungsgeldes  
 

 

 

 


